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Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Unter-
stützungsgesetz 

Änderung vom 24. Januar 2012 

Die Regierung des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 45 der Kantonsverfassung, 

beschliesst:  

I. 

Die Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Unterstützungsgesetz 
vom 8. November 2005 werden wie folgt geändert: 

Art. 9a 
Wer ein Motorfahrzeug im Eigentum hat, besitzt oder regelmässig 
benutzt und darauf nicht aus beruflichen oder gesundheitlichen 
Gründen angewiesen ist, dem werden die Betriebskosten und bei 
Eigentum der Vermögenswert im Budget angerechnet. 

II. 

Diese Teilrevision tritt am 1. Februar 2012 in Kraft. 
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